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Allgemeine Frage:

Wie beurteilen Sie die Grundzüge des Vorschlags zur Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft, insbesondere: 

- ihre (ausschließlich auf die finanzielle Dimension der Interessen der Gemeinschaft begrenzte) Zuständigkeit?

- ihre Befugnisse?

- ihre Einbindung in die nationalen Strafrechtsordnungen?
1. Die Ereignisse der letzten Monate mit den Terroranschlägen vom 11.9.2001 haben deutlich gemacht, dass insgesamt ein effizientes europäisches Strafverfolgungssystem geschaffen werden muss und auch überwiegend der politische Wille besteht, hierfür die erforderlichen rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen.

Im Rahmen dieser Diskussion hat der DRB die Beschlüsse zur Fortentwicklung von Europol, Eurojust und des Europäischen Justiziellen Netzwerkes begrüßt und darüber hinaus eine Europäische Staatsanwaltschaft mit originärer Zuständigkeit in allen Fällen europäische Binnengrenzen überschreitender Kriminalität gefordert. Betont wurde, dass die für die Länder des Europarats geltenden Regelungen über Auslieferung und Rechtshilfe weder der Kriminalitätswirklichkeit und dem Sicherheitsanspruch der Bürger Europas noch dem Anspruch und Willen der nationalen Strafverfolgungsorgane zur Zusammenarbeit auf europäischer Ebene gerecht werden. 

Die erfolgreiche Arbeit von Pro-Eurojust und des Europäischen Justiziellen Netzwerkes mit unmittelbaren Kontakten von Angehörigen der Strafverfolgungsbehörden über die Rechtsgrenzen hinweg haben das Wissen um die Standards des materiellen Strafrechts und des Verfahrensrechts in den europäischen Ländern verbessert und die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in Anerkennung der Qualität des jeweils anderen Rechtssystems geschaffen. 

Eurojust ist nunmehr seit 28.2.2002 als Einrichtung der justiziellen Zusammenarbeit, von der eine wesentliche Verbesserung der Koordinierung der Arbeit der nationalen Staatsanwaltschaften in Europa erwartet werden kann, errichtet worden. 

Dennoch wird nicht verkannt, dass es eines lange dauernden Prozesses bedarf, um einen einheitlichen europäischen Strafrechtsraum für alle Deliktsbereiche zu schaffen. 

2. Der DRB hält es deshalb für sachgerecht, zur Erreichung dieses Zieles einerseits die schon installierten Modelle der Zusammenarbeit fortzuentwickeln, andererseits aber auch ein eigenes europäisches Justizorgan zu schaffen, um die finanziellen Interessen der Gemeinschaft selbständig und länderübergreifend zu schützen. 

In diesem Kontext begrüßt der DRB den Vorschlag der Europäischen Kommission, das Amt eines Europäischen Staatsanwalts als Schnittstelle zwischen dem für die administrative Koordinierung zuständigen Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und den Justizbehörden der Mitgliedsstaaten einzurichten. 

3. Der Schutz der „finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften“ erscheint in besonderem Maße als Modell einer einheitlichen europäischen Strafverfolgung geeignet. 

Die Jahresberichte der Europäischen Kommission belegen seit 1991 die hohe Gefährdung des Rechtsguts des Schutzes der von der Europäischen Gemeinschaft verwalteten Vermögen. Bei einem großen Dunkelfeld ist nicht nur der materielle Schaden erheblich. Gefährdet ist auch das Vertrauen der Bürger in das Funktionieren der europäischen Verwaltung gerade beim Schutz ihrer eigenen Interessen. Schon bestehende Präventionsprogramme und verwaltungsrechtliche Prüfverfahren müssen daher durch eine wirksame Strafverfolgung ergänzt werden.

4. Der Europäischen Kommission ist zuzustimmen, dass dies durch die Mitgliedsstaaten allein oder in Zusammenarbeit im Rechtshilfewege nicht geleistet werden kann. Täter agieren grenzüberschreitend und nutzen gezielt die gerade im Bereich des Betruges, der Untreue, der Korruptionsdelikte, der Geldwäsche und des Schutzes der europäischen Währungen bestehenden Unterschiede in den nationalen Strafgesetzen und Verfahrensordnungen und die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten im Rechtshilfeverkehr. 

Zu bedauern ist deshalb, dass Versuche, die Zusammenarbeit in diesem Deliktsbereich zu verbessern, bisher nicht von allen Mitgliedsländern mitgetragen worden sind. Nicht alle Länder haben das Übereinkommen vom 26. Juli 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften mit seinen Protokollen vom 23.10.1996, vom 20.5.1997 und vom 19.7.1997 ratifiziert. 

Es konnte so nicht überprüft werden, ob schon dieses Regelungswerk geeignet und ausreichend wäre, die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft ausreichend zu schützen. 

5. Da Eurojust als Koordinierungsstelle keine eigene Strafverfolgungszuständigkeit hat, hält der DRB die Einrichtung eines Europäischen Staatsanwalts als spezielles Modell einer zentralen europäischen Strafverfolgungsbehörde für sinnvoll.

Die Umsetzung kann zeitnah erfolgen, da mit dem „Corpus Juris“ und dem Übereinkommen vom 26.7.1995 und seinen Protokollen schon wesentliche Vorarbeiten für die rechtliche Ausgestaltung geleistet worden sind.

Der DRB hält es für richtig, die Aufgaben und die Stellung des Amtes des Europäischen Staatsanwaltes in einem neuen Art. 280 a des EG-Vertrages zu normieren und darüber hinaus in einem besonderen Regelwerk materielle Strafvorschriften und Verfahrensnormen zu schaffen.

6. Wegen der Beschränkung der Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts auf europäische Finanzermittlungen ist es sachgerecht, derzeit kein weiteres gemeinschaftliches europäisches Gericht zu schaffen, sondern dem Modell einer Verzahnung mit den nationalen Strafverfolgungsbehörden den Vorzug zu geben. Das vorgesehene „Anerkennungsmodell“, nach dem Ermittlungsmaßnahmen ohne weitere Prüfung anerkannt würden, so dass eine vom Richter im Ermittlungsverfahren eines Mitgliedsstaates genehmigte Ermittlungshandlung in einem anderen Mitgliedsstaat vollstreckt werden könnte, ohne dass der Europäische Staatsanwalt eine neue Genehmigung einholen muss, schafft Klarheit und Rechtssicherheit und gewährleistet zügige Ermittlungen. Sichergestellt werden muss jedoch, dass alle Handlungen des Europäischen Staatsanwalts und die auf seinen Antrag in Mitgliedsländern ergangenen Beschlüsse einem von allen Mitgliedsstaaten akzeptierten verfassungsrechtlichen Standard genügen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen im europäischen Rechtshilfeverkehr wird allerdings abzuwarten sein, ob die Mitgliedsstaaten bereit sein werden, sich auf ein Anerkennungsverfahren ohne eigene Prüfung der Zulässigkeit prozessualer Zwangsmaßnahmen einzulassen. Der Rahmenbeschluss zum Europäischen Haftbefehl gibt hier einen Weg vor. Schwierigkeiten zeichnen sich auch ab, soweit beim Ermittlungsverfahren mit europäischem und nationalem Doppelbezug möglicherweise qualitativ unterschiedliche Verfahrensordnungen anzuwenden sind. 

Kaum vorstellbar erscheint, dass sich die Mitgliedsstaaten auf eine Verwertbarkeit in anderen Ländern nach dortigem Recht erhobener Beweise ohne eigene Zulässigkeitsprüfung einlassen werden.

Frage 1: 

Was halten Sie von der vorgeschlagenen Struktur und Organisation der Europäischen Staatsanwaltschaft? Sollten die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte ausschließlich ihr europäisches Mandat wahrnehmen oder kann dieses Mandat mit dem innerstaatlichen Mandat kombiniert werden?
1. Die Ausgestaltung des Europäischen Staatsanwalts als ein spezielles Organ der Rechtspflege mit uneingeschränkter Unabhängigkeit wird begrüßt. Nur der vollständige Verzicht auf ein Weisungsrecht gewährleistet die unabhängige Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben. Dem Ernennungsverfahren nach Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments sollte eine Ausschreibung vorausgehen, um den Grundsatz des freien Zugangs zu öffentlichen Ämtern und der Bestenauslese zu gewährleisten. Die Festsetzung einer nicht verlängerbaren, über die Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und die Amtszeit der Kommission hinausgehenden Amtsperiode von sechs Jahren ist geeignet, die Unabhängigkeit des Europäischen Staatsanwalts zu sichern.

Der sich so ergebenden überragenden Stellung des Amtes sollte jedoch auch insoweit Rechnung getragen werden, als es dem Europäischen Staatsanwalt und den delegierten Europäischen Staatsanwälten verwehrt sein sollte, in festzulegenden Zeiträumen vor und nach ihrer Amtszeit in der Wirtschaft und insbesondere in europäischen Verwaltungen tätig zu sein.

2. Die Ausgestaltung der internen Stellung des Europäischen Staatsanwalts als Dienstherr ist sachgerecht. 

3. Die Rechtsstellung der abgeordneten Europäischen Staatsanwälte sollte eine größtmögliche Unabhängigkeit gewährleisten. Der DRB hält zwar den Grundsatz der dezentralen Organisation mit einer Abordnung nationaler Staatsanwälte zum Europäischen Staatsanwalt für sinnvoll, erachtet jedoch ein eigenes Statut für die Dauer der Abordnung für erforderlich, um ein für die Zusammenarbeit innerhalb einer Behörde schädliches Gefälle bei Beförderungsmöglichkeiten, Vergütungen, sozialer Sicherheit und sonstigen personellen Angelegenheiten zu vermeiden. Festgelegt werden sollte, dass auch die Abordnungsstellen national ausgeschrieben werden. 

Die besondere Stellung des abgeordneten Europäischen Staatsanwalts muss zur Vermeidung aller Interessen- und Prioritätskonflikte jede andere nationale oder internationale Tätigkeit ausschließen. Damit wäre auch sichergestellt, dass eine Weisungsgebundenheit nur gegenüber dem Europäischen Staatsanwalt besteht. 

Frage 2:

Für welche Straftatbestände sollte der Europäische Staatsanwalt zuständig sein? Sind die auf Ebene der Europäischen Union festgelegten Definitionen der Straftatbestände ergänzungsbedürftig? 

Die vom EG-Vertrag geforderte Gleichwertigkeit des Rechtsschutzes innerhalb der Gemeinschaft gebietet die Harmonisierung des materiellen Rechts wie von der Kommission vorgeschlagen. Die Tatbestände des Betrugs, der Bestechlichkeit und Bestechung und der damit verbundenen Geldwäsche sind in ihren Merkmalen ausreichend bestimmt. Unterschiede zu vorhandenen nationalen Tatbeständen gleicher Bezeichnung sind in der besonderen europäischen Regelungsmaterie begründet. Der DRB befürwortet darüber hinaus eine weitere Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts für Delikte, die von Beamten oder Mitarbeitern der Europäischen Union in dieser Eigenschaft begangen werden. Die Integrität der Verwaltung ist ein ebenso schützenswertes Gut wie der Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Schließlich sollte die Verfolgung des Ausschreibungsbetruges und krimineller Vereinigungen zur Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts gehören. 

Vorsätzliche Begehungsweise, der Versuch sowie alle Beteiligungsformen sollten unter Strafe gestellt werden.

Frage 3: 

Sollten parallel zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft gemeinsame ergänzende Regelungen erlassen werden auf dem Gebiet 

- der Sanktionen 

- der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 

- der Verjährung 

- oder auf anderen Gebieten? 

Wenn ja, in welchem Umfang? 

Die Harmonisierung der Rechtsfolgen und der Verjährungsfristen für Taten, deren Verfolgung in die Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts fällt, ist zur Vermeidung von Ungleichbehandlungen angezeigt.

Die Vorgabe von Strafrahmen ist sachgerecht.

Als Nebenfolgen sollten die Einziehung, der Verfall und die Veröffentlichung rechtskräftiger Verurteilungen vorgesehen werden.

Die Verjährungsfristen sind angemessen. Für die weiteren Regelungen im Zusammenhang mit der Verjährung sollte, dem Subsidiaritätsgrundsatz folgend, bei gegenseitiger Anerkennung auf das innerstaatliche Recht verwiesen werden.

Hinsichtlich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen werden zunächst die Erfahrungen mit den in anderen Maßnahmen enthaltenen Harmonisierungsbemühungen abzuwarten sein. 

Frage 4: 

Wann und von wem sollte der Europäische Staatsanwalt zwingend befasst werden?

Eine effiziente Strafverfolgung wird nur möglich sein, wenn jede nationale und europäische Behörde verpflichtet ist, dem Europäischen Staatsanwalt jede Handlung mitzuteilen, die einen gemeinschaftlichen in seine Verfolgungszuständigkeit fallenden Straftatbestand erfüllen könnte. Für die Mitteilungspflichten von Steuerbehörden wird es unverzichtbar sein, die Grenzen des Steuergeheimnisses einheitlich festzulegen oder zumindest Kollisionsnormen zu schaffen, die klarstellen, dass der Anerkennungsgrundsatz auch im Bereich der Steuerhinterziehung anwendbar ist. 

Frage 5: 

Sollte der Europäische Staatsanwalt bei der Strafverfolgung entsprechend dem Vorschlag der Kommission an das Legalitätsprinzip oder sollte er an das Opportunitätsprinzip gebunden sein? Welche Ausnahmen sollten in jedem der beiden Fälle vorgesehen werden?

1. Der DRB unterstützt nachdrücklich die von der Kommission vorgeschlagene grundsätzliche Geltung des Legalitätsprinzips mit den in Deutschland bewährten Durchbrechungen für Fälle geringer Bedeutung und Schuld, insbesondere im Hinblick auf die Schadenshöhe, sowie für Fälle der Verfahrensbeschränkung aus prozessökonomischen Gründen. Bei einer solchen Verfahrenseinstellung in Anlehnung an die §§ 153, 153 a, 154 und 154 a StPO wäre jedoch festzulegen, dass eine Einstellung der Verfolgung bezüglich „europäischer“ Taten die Verfolgung einer einheitlichen prozessualen Tat nicht erfasst, soweit weitere Tathandlungen nur gegen nationales Strafrecht verstoßen. Ob dies im Hinblick auf Art. 50 der Charta der Grundrechte der EU (Grundsatz ne bis in idem) zulässig wäre, erscheint fraglich.

2. Zwischen der Durchsetzung des Strafanspruchs und dem Ausgleich zivilrechtlicher Interessen sollte eindeutig unterschieden werden. 

Anderenfalls besteht die Gefahr von taktischem Prozessverhalten bis hin zu Absprachen, die den wirtschaftlich starken Täter begünstigen und das Vertrauen der Bevölkerung in die Wirksamkeit, aber auch in die Gerechtigkeit der europäischen Strafverfolgung beschädigen. 

Das oben befürwortete System lässt ausreichenden Raum für Verfahrenserledigungen ohne förmliche Verurteilung unter Schonung der Ressourcen der Justiz.

Frage 6: 

Wie sollte angesichts der Überlegungen in diesem Grünbuch die Zuständigkeit zwischen dem Europäischen Staatsanwalt und den nationalen Strafverfolgungsbehörden insbesondere in gemischten Fällen aufgeteilt werden?

Um Kompetenzkonflikte nach Möglichkeit auszuschließen, sollte der Europäische Staatsanwalt für die Verfolgung der in seine Zuständigkeit fallenden Delikte allein zuständig sein. Die Zuständigkeit sollte sich auch auf Handlungen einer prozessualen Tat erstrecken, die entweder nur oder auch nach nationalem Recht verfolgbar sind. Er müsste insgesamt dem Legalitätsprinzip unterworfen sein.

Um eine einheitliche Strafverfolgungspraxis zu gewährleisten, sollte die Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts nicht an eine bestimmte Schadenshöhe geknüpft und eine Verweisungsmöglichkeit an die nationalen Strafverfolgungsbehörden ausgeschlossen werden. 

Der von der Kommission in Erwägung gezogene „Konsultationsmechanismus“ sollte zugunsten einer ausschließlichen und vorrangigen Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts aufgegeben werden. 

Frage 7: 

Reicht die Liste der für den Europäischen Staatsanwalt vorgesehenen Ermittlungsmaßnahmen Ihrer Ansicht nach aus, um insbesondere die Zersplitterung des europäischen Rechtsraums in Strafsachen zu überwinden? Welche Regelungen (anzuwendendes Recht, Kontrolle) sollten für solche Ermittlungsmaßnahmen getroffen werden?

1. Ein grundsätzlich wünschenswertes einheitliches europäisches Strafverfahrensrecht ist trotz der Vorgaben durch die Rechtsprechung der europäischen Gerichte in einem überschaubaren Zeitraum wohl nicht mehrheitsfähig. 

Das von der Kommission vorgeschlagene Anerkennungsverfahren sollte gerade deshalb konsequent eingeführt werden. Der Europäische Staatsanwalt sollte alle nationalen Ermittlungsmaßnahmen unter Beachtung des dort vorgesehenen Verfahrens ergreifen können, die in den jeweiligen Mitgliedsländern zulässig sind. 

Auch wenn ein Mindestmaß an Einheitlichkeit der nationalen Rechtsvorschriften über Ermittlungsmaßnahmen gegeben ist, sind bei der Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen in einem anderen Mitgliedsland verfassungsrechtliche Probleme zu erwarten, soweit unterschiedliche Eingriffstiefen in Grundrechte in Frage stehen. 

2. Für die ausschließlich dem Richter vorbehaltenen Ermittlungsmaßnahmen ist die vorgesehene Anlehnung an den Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl sachgerecht. 

Frage 8: 

Welche Lösungen sollten getroffen werden, um die Durchführung der vom Europäischen Staatsanwalt veranlassten Ermittlungshandlungen sicherzustellen? 

Grundsätzlich vorzugswürdig ist eine direkte Weisungsbefugnis des Europäischen Staatsanwalts gegenüber allen Ermittlungsbehörden der Mitgliedsstaaten. Bei dieser Lösung würden sich jedoch Schwierigkeiten ergeben, soweit der Europäische Staatsanwalt gemeinschaftliche oder gemeinsame Ermittlungen mit der nationalen Staatsanwaltschaft führt und dabei dieser Staatsanwaltschaft selbst nach nationalem Recht nicht zustehende Weisungsbefugnisse wahrnehmen könnte. 

Die von der Kommission favorisierte Lösung, der Regelung zu folgen, die für die Beziehungen zwischen den nationalen Strafverfolgungs- und den nationalen Ermittlungsbehörden gilt, hätte den Vorteil, auf eingespielte Arbeitsbeziehungen zu den nationalen Ermittlungsstellen zurückgreifen zu können. Die Arbeit des Europäischen Staatsanwalts könnte jedoch durch die in manchen Ländern starke Stellung der - dort nicht weisungsgebundenen - Ermittlungsstellen beeinträchtigt werden. 

Frage 9: 

Unter welchen Bedingungen sollte der Europäische Staatsanwalt eine Entscheidung zur Verfahrenseinstellung treffen oder Anklage erheben können?

1. Ausgehend vom Legalitätsprinzip sollte jede Verfahrenseinstellung mit Gründen versehen werden, die der anzeigenden Stelle eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung erlauben. Von einer Mitteilung der Einstellungsgründe an den Beschuldigten sollte entsprechend den Regelungen der StPO regelmäßig abgesehen werden können. 

Da der Europäische Staatsanwalt einer Fachaufsicht nicht unterstellt ist, ist eine Einstellungsbeschwerde zurecht nicht vorgesehen. Für ein gerichtliches Klageerzwingungsverfahren fehlt es an einem europäischen Strafgericht. Da die vom Europäischen Staatsanwalt zu verfolgende Straftatbestände private Vermögensinteressen nicht schützen, besteht für ein Klageerzwingungsverfahren insoweit auch kein Bedürfnis.

Nach Errichtung eines europäischen Strafgerichts sollte für die anzeigenden Behörden ein Klageerzwingungsverfahren vorgesehen werden.

2. Es ist nach der Konzeption der Kommission sachgerecht, die Anklageerhebung und das gesamte weitere Verfahren dem nationalen Recht zu unterstellen. 

Frage 10: 

Anhand welcher Kriterien sollte der Mitgliedsstaat oder sollten die Mitgliedsstaaten für die Anklageerhebung ausgewählt werden? Sollte die Wahl des Gerichtsstands durch den Europäischen Staatsanwalt kontrolliert werden? Wem sollte diese Kontrolle in diesem Fall übertragen werden?

Dem Europäischen Staatsanwalt sollte die Auswahl des Gerichtsstandes nach den vom Gemeinschaftsgesetzgeber noch festzulegenden Kriterien, die sich an den traditionellen nationalen Gerichtsstandsregelungen orientieren sollten, überlassen werden. Sichergestellt sein muss jedoch, dass die Ausgestaltung des Verfahrens in allen Mitgliedsstaaten den Ansprüchen europäischen Verfassungsrechts genügt. 

Ein Missbrauch der Wahl des Gerichtsstandes zugunsten einer aus Sicht des Europäischen Staatsanwalts „günstigeren“ Verfahrensordnung in einem bestimmten Mitgliedsland wird nicht auszuschließen sein, ist jedoch nur auf offensichtlich missbräuchliche Fälle überprüfbar. Dieser auf die Frage der Zuständigkeit beschränkte negative Kompetenzkonflikt könnte schon jetzt in die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs gegeben werden. Denkbar wäre auch, dem zunächst angerufenen Gericht die Möglichkeit einer abschließenden und bindenden Verweisung an ein Gericht eines anderen Mitgliedsstaates zu geben.

2. Ein eigenes neues Strafgericht auf Gemeinschaftsebene einzurichten ist - wie auch in den unten angesprochenen Fällen der Überprüfung von Entscheidungen – langfristig wünschenswert. 

Frage 11: 

Ist der Grundsatz, nach dem in einem Mitgliedsstaat rechtmäßig erhobene Beweise vor den Gerichten der anderen Mitgliedsstaaten zugelassen werden sollten, Ihrer Ansicht nach geeignet, in Bezug auf den Europäischen Staatsanwalt die Hindernisse aufgrund der unterschiedlichen Regeln der Mitgliedsstaaten über die Zulässigkeiten zu überwinden?

Die Zulassung in einem anderen Mitgliedsstaat erhobener Beweise wird das zentrale Problem der Regelungen zu einem Hauptverfahren auf Anklage des Europäischen Staatsanwalts sein. Die Mitgliedsstaaten interpretieren die aus den Grundrechten abzuleitenden Anforderungen an die Zulässigkeit von Beweiserhebung und Beweisverwertung sehr unterschiedlich. Die nationalen Regelungen sind großteils durch die jeweiligen Verfassungsgerichte überprüft und deren Vorgaben angepasst worden. Gerade aus dieser innerstaatlichen Legitimität der unterschiedlichen Regelungen ergeben sich die von der Kommission zutreffend beschriebenen Schwierigkeiten bei der derzeitigen Abwicklung des Rechtshilfeverkehrs und der Anerkennung von Beweisen im Ermittlungs- und Hauptverfahren. 

Grundsätzlich wünschenswert wäre daher ein geschlossenes eigenständiges europäisches Vorverfahren mit verbindlichen Regelungen zur Beweiserhebung und zur Beweisverwertung. Diese Möglichkeit ist nicht - wie von der Kommission beschrieben - „unverhältnismäßig“ .

Die von der Kommission favorisierte Lösung, jedes Beweismittel zuzulassen, das nach dem nationalen Recht eines anderen Mitgliedsstaates rechtmäßig erhoben wurde, sollte daher versucht werden. Sie sichert effektive Ermittlungen und wahrt Beschuldigtenrechte ausreichend.

Soweit ersichtlich ist der Grundrechtsschutz in allen Verfahrensordnungen der Mitgliedsländer mit einem von allen Mitgliedern zu akzeptierenden Standard gewährleistet. 

Dennoch sollten zugleich die Arbeiten an einem einheitlichen europäischen Katalog von Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverboten vorangetrieben werden. Dieser Katalog könnte den Einstieg in ein späteres einheitliches europäisches Strafprozessrecht sein. 

Frage 13: 

Wem sollte die Kontrolle der Anklageerhebung übertragen werden?

Die Einrichtung einer Europäischen Vorverfahrenskammer ist wie die Einrichtung eines europäischen Strafgerichts insgesamt derzeit nicht durchsetzbar. Der Vorschlag der Kommission ist daher konsequent, den im Land der Anklageerhebung zuständigen Richter, dessen Entscheidungen dann von den Mitgliedsstaaten zu beachten sind, zu befassen. 

Frage 12: 

Wem sollte die Kontrolle der unter der Leitung des Europäischen Staatsanwalts durchgeführten Ermittlungshandlungen übertragen werden?

Da die Einrichtung eines Gemeinschaftsgerichts für Strafsachen noch nicht umsetzbar erscheint, sollte zur Sicherstellung der Effektivität des Ermittlungsverfahrens und zur Wahrung der Beschuldigtenrechte eine Konzentrationszuständigkeit eines einzigen nationalen Richters geschaffen werden. Dieser Richter müsste zumindest für eine der zu treffenden Entscheidungen örtlich zuständig sein. Seine Entscheidungen müssen im gesamten europäischen Raum vollstreckbar sein. 

Frage 14: 

Sind Sie der Ansicht, dass die Grundrechte des Einzelnen im Zuge des für den Europäischen Staatsanwalt vorgeschlagenen Verfahrens ausreichend geschützt werden? Wird insbesondere das Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt zu werden (Punkt 6.2.1), hinreichend garantiert?

Die Grundrechte dürften bei Berücksichtigung der Stellungnahmen zu den vorausgegangenen Fragen ausreichend geschützt sein. Dem Verbot der Doppelbestrafung ist durch eindeutige Kollisionsregelungen bei gemeinschaftlichen und gemeinsamen Ermittlungen des Europäischen Staatsanwalts mit nationalen Staatsanwaltschaften und bei der Verfahrenseinstellung nach Opportunitätsgrundsätzen durch den Europäischen Staatsanwalt Rechnung zu tragen. 

Frage 15: 

Welche Regeln sind vorzusehen, damit sich die Beziehungen zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und den Akteuren der Zusammenarbeit im Rahmen der EU reibungslos gestalten?

Grundsätzlich muss die Europäische Staatsanwaltschaft Zugang zu allen für den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften relevanten Informationen erhalten. Sie muss sich dabei der Erkenntnisse von Europol unmittelbar bedienen können. Sollte Europol künftig operative Aufgaben erhalten, muss der Europäische Staatsanwalt für seinen Zuständigkeitsbereich die uneingeschränkte Sachleitungsbefugnis gegenüber Europol erhalten. 

Die nationale Erkenntnisgewinnung ist durch die abgeordneten Europäischen Staatsanwälte gewährleistet. Eurojust und das Europäische Justizielle Netzwerk sollten neben ihren vorgesehenen Aufgabenstellungen zum Informationsaustausch verpflichtet sein. Die für diese Einrichtungen geltenden Datenschutzregelungen sollten darauf überprüft werden, ob zugunsten einer effektiven Strafverfolgung Einschränkungen erforderlich sind.

Frage 16: 

Was ist, mit Blick auf die von der Kommission vorzunehmende Bewertung der Stellung des OLAF hinsichtlich der Verknüpfungspunkte zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und dem Europäischem Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) zu beachten?

Gegen eine Übertragung der Befugnis auf das OLAF, strafrechtliche Ermittlungen innerhalb der EU-Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen durchzuführen, bestehen (nur) dann keine Bedenken, wenn die uneingeschränkte Sachleitungsbefugnis des Europäischen Staatsanwalts festgeschrieben wird. 

Frage 17: 

Wie sollten sich die Beziehungen der Europäischen Staatsanwaltschaft zu Drittländern, insbesondere den Beitrittsländern, mit Blick auf eine bessere Bekämpfung von Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Gemeinschaften gestalten?

Zu fordern ist, dem Europäischen Staatsanwalt ein eigenes Rechtshilferecht einzuräumen. Die von der Kommission vorgeschlagene Übergangslösung einer Abwicklung der Rechtshilfe über bilateral vertraglich hierzu berechtigte Mitgliedsstaaten kann wegen der damit verbundenen Verzögerungen und Beschränkungen der Ermittlungsmöglichkeiten nur eine Zwischenlösung sein. Diese Drittländer sollten verpflichtet sein, entsprechende Anträge des Europäischen Staatsanwalts schnellstmöglich zu bearbeiten. 

Frage 18: 

Welche Rechtsmittel/Rechtsbehelfe sollten gegen Handlungen zulässig sein, die der Europäische Staatsanwalt in Ausübung seines Amts vornimmt oder die unter seiner Leitung durchgeführt werden?

Nach der von der Kommission vorgeschlagenen Konstruktion können sich die Rechtsbehelfe nur nach nationalem Recht , anknüpfend an die jeweilige in einem Mitgliedsstaat vorgenommenen oder ergangenen Handlungen und Entscheidungen richten. 
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